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Stenograiph,isches ,Protokoll
11..Sitzungder XI. Wa·hlperiod.e des Bargenländischen :La'ndtages

D.ienstag, ·den 25. :Februar 1969

Als Folge des gebirgsbachartigen Charakters
und dei' zahlreichen Überschwemmungskatastrophen
in diesem Gebiet hat es nun Verschiebungen des
Flußlaufes gegeben.

Aber auch in 'bezug auf die Grund- und 'Gemein
dezusammetilegungen in der Steiermarik, die :Regu
Iierung ,der Zubringerflüssesowie die !feHregulie
rung der Lafnitz ist es unbedingt notwendig gewor
den. die Grenze neu festzulegen, da sich auch die
künstliChen Veränderungen mit ·dem Lauf ·der alten
Grenze ·nicht ·decken.

Überdies gUtes auch, im Zuge ·der Neufestle
gung die ·alte strittige ·Grenze im sogenannten ,;Ho
nigwinkel" im derzeitigen Gemeindegebiet .Lafnitz/
Steiermark ,bzw. Loipersbach/Burgenland einer 'end
gültigen Bereinigung zuzuführen, da der Grenz
streit hier bis 1822 bzw. '1'855 zurückreicht und das
Flußbett allein in den letzten 30.Jahren eine Abwei
chung von zirka .20 Metern .zuungunsten .der Steier
mark erreichte.

derspruch. Das Hohe Haus ist mit meinem Vorschlag
.einverstanden.

I.ch bitte ,den r.ferrn Berichterstatter, das Wort zu
ergreifen.

Berichterstatter Medl: Hohes Hausl Das
schmale ·Band der Latnltz bildet im unteren Teil des

Flußlaufes von der Gemeinde :Lafnltz In der Steier-
mark, .politischer Bezirk Hartberg, ,bis zur Gemein-

I de Königsdorf im .Burgenland, politischer Bezirk
.Jennersdorf, die Grenze .:zwischen den .Bundeslän-
dem Steiermark und ·Burg.enland, .undzwar von
einigen Abweichungen abgesehen .inderArt und
'Weise, daß die .Mitte des Flußlaufes die ·Grenze lfest-
hält.

1. 'Punkt: Bericht des Rechtsausschusses über den
Lendesverfassungsgesetzentwur', -betreffend die Än
derung .von ;r..eilstrecken der Land8$grenze zwi
schen dem land Burgenland ·und dem -Land Steier-

mark ·(ZI.11 - 18)

Präsident: Der 1. Punkt der Tagesordnung .be- I
trifft die Änderung von Teilstrecken der Landesgren- 1
ze zwischen 'dem Land Burgenland und dem Land
Steiermark.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Medl.

Ich .schlage vor, :General- und Spezialdebatte
unter einem abzuführen. - Es erhebt sich -kein Wi-
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Gemäß Artikel 3 Abs. 2 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 und gemäß Ar
tikel 2 Abs. 2 der burgenländischen landesverfas
sung kann eine Änderung der landesgrenzen nur
durch übereinstimmende Verfassungsgesetze des
Bundes und jener länder erfolgen, deren Gebiet
eine Änderung erfährt.

Da der bisherige Grenzverlauf nur durch eine
Wortbeschreibung festgehalten ist, hat das Bundes
amt für Eich- und Vermessungswesen die Vermes
sungen vorgenommen und die entsprechenden
Grenzpläne erstellt. Damit ist sichergestellt, daß auch
im Falle einer Verlegung der lafnitz - insbesondere
infolge einer Hochwasserkatastrophe - jederzeit der
genaue Grenzverlauf rekonstruiert werden kann.

Namens des Rechtsausschusses empfehle ich
dem Hohen Haus, die Vorlage in unveränderter Form
annehmen zu wollen.

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir
kommen zur Abstimmung.

Da es sich bei dieser Gesetzesvorlage .um ein
landesverfassungsgesetz handelt, ist eine Beschluß
fassung nur bei Anwesenheit der Hälfte der Mit
glieder des landtages und einer Zweidrittelmehrheit
möglich.

Ich ersuche jene Abgeordneten, die dem lan
desverfassungsgesetz in der vorliegenden Fassung
die Zustimmung geben, sich von den Plätzen zu er
heben. - Das Landesverfassungsgesetz ist bei An
wesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder des
Hohen Hauses mit mehr als zwei Dritteln der Stim
men in z w e i te r lesung angenommen.

Der Herr Berichterstatter hat die sofortige Vor
nahme der dritten lesung yorgeschlagen. Ich ersu
che jene Abgeordneten, die dem Verfassungsgesetz
auch in d r i t t e r Lesung zustimmen, sich von den
Plätzen zu erheben. - Ich konstatiere die A n n a h
m e des landesverfassungsgesetzes auch in dritter
Lesung mit der erforderlichen qualifizierten Mehr
heit.




